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KANTONSRATSPROTOKOLL  

  
Sitzung vom 21. März 2023 
Kantonsratspräsident Born Rolf 

  
  

B 149 Abrechnung über das Darlehen an die BLS Netz AG für den 

Ausbau des Bahnhofs Huttwil; Entwurf Kantonsratsbeschluss über 

die Genehmigung / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

  
Für die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionspräsident 

Pius Kaufmann. 
Pius Kaufmann: Die VBK hat die Botschaft B 149 an ihren Sitzungen vom 9. Januar 2023 

(Information) sowie vom 3. März 2023 beraten. Der Kantonsrat bewilligte am 31. März 2014 

einen Sonderkredit für den Ausbau des Bahnhofs Huttwil. Alle in der Kommission gestellten 

Fragen konnten beantwortet werden. Die Kommission hält das Projekt für gelungen. Es 

verbessert die Situation für alle Benutzerinnen und Benutzer. Auf das Dekret wurde 

einstimmig eingetreten. Die VBK hat der Abrechnung einstimmig zugestimmt. Ich bitte Sie, 

der VBK zu folgen. 
Für den Regierungsrat spricht Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter. 
Fabian Peter: Ihr Rat hat im März 2014 einen Sonderkredit für ein unverzinsliches, 

bedingt rückzahlbares Darlehen in der Höhe von rund 9,1 Millionen Franken an 

die BLS Netz AG genehmigt. Das Darlehen wurde für den Ausbau des Bahnhofs Huttwil 

verwendet und vollständig ausgeschöpft. Heute liegt Ihnen die Abrechnung vor. Das 

gesamte Projekt für den Ausbau des Bahnhofs Huttwil inklusive der Streckensanierung vom 

Bahnhof Huttwil Richtung Wolhusen beträgt rund 50,4 Millionen Franken. Stand heute wird 

dieser Kostenrahmen unterschritten. Das Darlehen des Kantons Luzern ist gemäss 

Eisenbahngesetz, das zum Zeitpunkt des letzten Beschlusses Ihres Rates gültig war, nicht 

rückzahlungspflichtig. Weil das Darlehen des Kantons vollumfänglich für das Projekt Ausbau 

Bahnhof Huttwil verwendet wurde, werden auch keine Rückerstattungen ausbezahlt. 

Mittlerweile ist aber «FABI» – das Instrument für die Finanzierung und den Ausbau der 

Eisenbahninfrastruktur – in Kraft, und Darlehen wie jenes für den Ausbau in Huttwil wird es 

somit in Zukunft keine mehr geben. Wir haben die Fragen und Antworten klären können. Ich 

bitte Sie, die Abrechnung zu genehmigen. 
In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Kantonsratsbeschluss über die 

Genehmigung der Abrechnung über das Darlehen an die BLS Netz AG für den Ausbau des 

Bahnhofs Huttwil, wie er aus der Beratung hervorgegangen ist, mit 89 zu 0 Stimmen zu. 
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